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1. Entgelte für das Mindestzugangspaket 

 

1.1 Nutzungsentgelte 

 
Berechnung je Trassenkilometer, Nettowerte 
Entgeltart EUR/Trkm SGV EUR/Trkm SPNV EUR/Trkm SPFV 

Grundpreis 25,00 - bleibt frei - - bleibt frei - 

Aufpreis bei 

Einsatz 6-achsiger 

Lokomotiven 

6,00 - bleibt frei - - bleibt frei - 

 

 

1.2 Leistungszuschläge − außerordentliche Öffnungszeiten 

 
Berechnung je angefangene Stunde und Personaleinsatz, Nettowerte 
Zuschlagsart EUR je angefangene Stunde und Person 

außerplanmäßiger Personaleinsatz 90,00 

Nachtzuschlag (20-6 Uhr) 20,00 

Sonn- und Feiertagszuschlag 45,00 

Dienst zu ungünstigen Zeiten (sonn- oder 

feiertags 6-20 Uhr oder samstags, 24.12. und 

31.12. jeweils 15-20 Uhr) 

20,00 

 

1.3 Stornierungsentgelte 

 
Berechnung auf Basis des auf die ursprünglich vereinbarte Nutzung entfallenden 

Nutzungsentgeltes gem. Ziff. 1.1,  

Zugang der Stornierungserklärung bei der 

UeEI vor dem Tag der vereinbarten Nutzung 

Stornierungsentgelt in % des 

Nutzungsentgelts 

≥ 30 Kalendertage 0,0 

< 30 und ≥ 10 Kalendertage 30 

< 10 und ≥ 1 Kalendertage 60 

< 1 Kalendertag 80 
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2. Entgelte für Serviceeinrichtungen 

 

2.1 Nutzungsentgelte 

 
Nettowerte 

Bestandteil 1: Grundentgelt: 10 EUR je Tag 

Bestandteil 2: Zweckabhängiger Bestandteil  

Zweck der Zugangsgewähr EUR je Meter und Kalendertag 

Abstellung von Schienenfahrzeugen 0,10 

Be-/Entladung von Schienenfahrzeugen 0,20 

 
Bestandteil 3: Ausstattungsabhängiger Bestandteil  

Zusatzausstattung Abstellgleis mit der Gleisnummer EUR je und Kalendertag 

Elektrant 6 5,00 EUR/Tag 

Gleistasse/Ölabscheider 6 10,00 EUR/Tag 

Ladestraße 4 und 5 100,00 EUR/Tag 

 

2.2 Entgeltreduktion bei kurzer Abstellung 

 
Berechnung auf Basis des auf einen Kalendertag entfallenden Nutzungsentgelts gem. Ziff. 

2.1. 

Nutzungsdauer Entgeltreduktion in % des 

Nutzungsentgelts für einen Kalendertag 

≤ 4 Stunden 30 

> 4 Stunden ≤ 8 Stunden 15 

 

 

2.3 Zusatzentgelte bei Überschreitung des Nutzungszeitraums 

 
Berechnung auf Basis des auf einen Kalendertag entfallenden Nutzungsentgelts gem. Ziff. 

2.1. 

Dauer der Überschreitung der vereinbarten 

Nutzung 

Zusatzentgelt in % des Nutzungsentgelts 

für einen Kalendertag 

> 4 Stunden ≤ 8 Stunden 50 

> 8 Stunden 100 
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2.4 Stornierungsentgelte 

 
Berechnung auf Basis des auf die ursprünglich vereinbarte Nutzung entfallenden 

Nutzungsentgeltes gem. Ziff. 2.1, 2.2 

Zugang der Stornierungserklärung bei der 

UeEI vor dem Tag der vereinbarten Nutzung 

Stornierungsentgelt in % des 

Nutzungsentgelts 

≥ 15 Kalendertage 0,0 

< 15 und ≥ 10 Kalendertage 30 

< 10 und ≥ 2 Kalendertage 60 

< 2 Kalendertage 95 

 

3. Sonstige Entgelte 

 

Vermittlung von Ortskenntnis/Verkehrsbegleitdienste 

 
Entgeltposition EUR, Nettowerte 

Personaleinsatz 90,00 je angefangene Stunde und Person 

KfZ-Kosten 1,50 EUR 

Kosten für beauftragte Dritte Nach Anfall zzgl. 10% Aufschlag 

 


